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BEKANNTMACHUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES

Der Satzungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul" sowie die 
Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
und die Wirkungen der Aufhebung Auskunft zu erhalten ist, wurden durch Veröffentlichung am ........................ 
ortsüblich bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am  ........................  in Kraft getreten.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)

BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der Aufhebung des Bebauungsplanes sind eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und  Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung von Vorschriften über das Verhältnis der Aufhebung des 
Bebauungsplanes oder ein nach § 214 Abs. 3 BauGB beachtlicher Mängel des Abwägungsvorganges beim 
Zustandekommen der Aufhebung des Bebauungsplans nicht geltend gemacht worden.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)
Zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509, 1510 f.) geändert worden ist.

Bauordnung NW (Bauo NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. März 2000 (GV. NRW. S. 256).
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) in Kraft getreten am 28.Mai 2014.

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106,3145) geändert worden ist.
In Kraft getreten am 01.Januar 2017. 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666). Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.Juni 2015
(GV. NRW. S. 496). In Kraft getreten am 04.Juli 2015.

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516). Zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741). In Kraft getreten am 21. November 2015.

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das
zuletzt geändert wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 2749. In Kraft getreten 
am 07. Dezember 2016.

Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 55
"Gewerbegebiet Niedergaul"

Der seit dem 11. April 1995 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul", geändert 

durch die 1. Änderung mit Rechtskraft zum 04. Juli 1998, wird ersatzlos aufgehoben.

Aufhebung

Verfahren

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul" wurde in 
der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vom 09.12.2015 gefasst und am ........................
ortsüblich bekannt gegeben.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski
(Bürgermeister)

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG
Die Bürger wurden gem. §3(1) BauGB in der Zeit vom ........................ bis einschließlich ........................ frühzeitig 
beteiligt.
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) BauGB erfolgte in der Zeit vom ........................ bis 
einschließlich  ........................

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)

BETEILIGUNG BENACHBARTER GEMEINDEN

Zur Abstimmung mit den Bauleitplänen der benachbarten Gemeinden wurden diese mit Schreiben vom
........................ über die Aufhebung unterrichtet und zur Äußerung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf 
und der Begründung mit dem Umweltbericht aufgefordert.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Rat der Hansestadt Wipperfürth hat am ........................ den Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul" mit Begründung und Umweltbericht (Stand ........................ ) gebilligt und zur 
Auslegung bestimmt.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der Auslegung 
der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul" informiert und gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ........................ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Der Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul", bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie der Begründung, dem Umweltbericht und die wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  
........................ bis ........................ öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung inklusive der Angaben der 
Arten verfügbarer umweltbezogener Informationen wurden mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von 
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich bekannt gemacht.
Weiter wurde darauf hingegewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur 
Einleitung einer Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)

ABWÄGUNGSBESCHLUSS ZUM ENTWURF

Der Rat der Hansestadt Wipperfürth hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der Träger 
öffentlicher Belange sowie der benachbarten Gemeinden zum Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes
Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul" in seiner Sitzung am ........................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt 
worden.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)

SATZUNGSBESCHLUSS

Die Aufhebung des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 BauGB vom Rat der Hansestadt Wipperfürth am
........................ als Satzung beschlossen worden.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)

AUSFERTIGUNG DER SATZUNG

Die vorstehende Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes  Nr. 55 "Gewerbegebiet Niedergaul", bestehend 
aus Planzeichnung und Text , wird hiermit ausgefertigt.

Wipperfürth, den ........................
gez. ..................
M.v. Rekowski

 (Bürgermeister)


